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Informationsweitergabe in den Schulgesetzen der Länder 

 

Baden-Württemberg 

Schulgesetz 

§ 85. Verantwortlichkeit für die Erfüllung der 

Schul- und Teilnahmepflicht, Informierung des 

Jugendamtes, verpflichtendes Elterngespräch 

(3) Die Schule soll das Jugendamt unterrichten, 

wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorlie-

gen, dass das Wohl eines Schülers ernsthaft 

gefährdet oder beeinträchtigt ist; in der Regel 

werden die Eltern vorher angehört. Zur Abwen-

dung einer Kindeswohlgefährdung arbeiten 

Schule und Jugendamt zusammen. 

(4) Nimmt bei einem dringenden Aussprache-

bedarf kein Elternteil eine Einladung des Klas-

senlehrers oder Schulleiters zum Gespräch wahr 

und stellt die Klassenkonferenz unter Vorsitz des 

Schulleiters gewichtige Anhaltspunkte für die 

Gefährdung des Wohls des Schülers fest, kann 

die weitere Einladung zum Gespräch mit dem 

Hinweis verbunden werden, dass bei Nichtbe-

folgen das Jugendamt unterrichtet wird. 

Bayern 

Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswe-

sen (BayEUG) 

Art. 31. Zusammenarbeit mit Jugendämtern und 

Einrichtungen der Erziehung, Bildung und Betreu-

ung 

(1) Die Schulen arbeiten in Erfüllung ihrer Auf-

gaben mit den Jugendämtern und den Trägern 

der freien Jugendhilfe sowie anderen Trägern 

und Einrichtungen der außerschulischen Erzie-

hung und Bildung zusammen. Sie sollen das 

zuständige Jugendamt unterrichten, wenn 

Tatsachen bekannt werden, die darauf schlie-

ßen lassen, dass das Wohl einer Schülerin oder 

eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beein-

trächtigt ist und deshalb Maßnahmen der Ju-

gendhilfe notwendig sind. 

Brandenburg 

Schulgesetz 

§ 4. Ziele und Grundsätze der Erziehung und 

Bildung 

(3) Die Schule ist zum Schutz der seelischen und 

körperlichen Unversehrtheit, der geistigen Frei-

heit und der Entfaltungsmöglichkeiten der Schü-

lerinnen und Schüler verpflichtet. Die Sorge für 

das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfor-

dert es auch, jedem Anhaltspunkt für Vernach-

lässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die 

Schule entscheidet rechtzeitig über die Einbe-

ziehung des Jugendamts oder anderer Stellen. 

Nordrhein-Westfalen 

Schulgesetz 

§ 42. Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem 

Schulverhältnis 

(6) Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und 

Schüler erfordert es, jedem Anschein von Vernach-

lässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die 

Schule entscheidet rechtzeitig über die Einbezie-

hung des Jugendamtes oder anderer Stellen. 

Rheinland-Pfalz 

Schulgesetz 

§ 3. Schülerinnen und Schüler 

(2) Die Schule fördert die Schülerinnen und Schüler 

in ihrer persönlichen Entwicklung. Sie bietet ihnen 

Information, Beratung, Unterstützung und Hilfe in 

allen für das Schulleben wesentlichen Fragen an 

und empfiehlt in schulischen Problemlagen An-

sprechpersonen. Sind gewichtige Anhaltspunkte 

für die Gefährdung des Wohls einer Schülerin oder 

eines Schülers erkennbar und ist Abhilfe durch 

schulische Maßnahmen nicht möglich, so wirkt die 

Schule auf die Inanspruchnahme erforderlicher 

weitergehender Hilfen hin und arbeitet dabei mit 

dem Jugendamt zusammen. 

Sachsen 

Schulgesetz 

§ 50a. Informationsbefugnis 

(1) Die Schule soll das zuständige Jugendamt un-

terrichten, wenn auch nach Anhörung der Eltern 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

das Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet oder 

beeinträchtigt ist. 

Schleswig-Holstein 

Kinderschutzgesetz 

§ 13. Zusammenarbeit und Information bei Kin-

deswohlgefährdung 

(1) Werden der Schule Anhaltspunkte für eine 

mögliche Kindeswohlgefährdung bekannt, so geht 

sie im Rahmen ihres schulischen Auftrags diesen 

Anhaltspunkten nach. Hält sie das Tätigwerden der 

Kinder- und Jugendhilfe für erforderlich, so infor-

miert sie das Jugendamt. Das Jugendamt bestä-

tigt der Schule kurzfristig den Eingang der Meldung 

und teilt ihr mit, ob es weiterhin tätig ist. 


